
207

RVG
 prof.

12-2020 RVG prof. 
RVG professionell

Kurz informiert

▶▶ StPO
zusätzliche Verfahrensgebühr bei einstellung nach § 154 Abs. 2 StPo

| Der Anwalt kann bei einer Ver fahrenseinstellung nach § 154 Abs. 2 StPO 
eine zusätzliche Gebühr nach Nr.  4141 Abs. 1 Nr. 1 VV RVG beanspruchen 
 (AG Koblenz 31.3.20, 33 Ds 2010 Js 19175/19 [2], Abruf-Nr. 218163). |

Denn bei einer Verfahrenseinstellung nach § 154 Abs. 2 StPO handelt es sich 
nur dem Wortlaut nach um eine „vorläufige“ Einstellung. Gleichwohl ist auch 
diese Einstellung nicht nur vorläufig i. S. d. Nr. 4141 Abs. 1 Nr. 1 VV RVG. Denn 
die Hauptverhandlung wird durch die anwaltliche Mitwirkung entbehrlich  
(h. M., vgl. OLG Stuttgart RVG prof. 10, 119; LG Arnsberg StraFo 17, 131; LG 
Saarbrücken AGS 15, 225; Riedel/Sußbauer/Kremer, RVG, 10 Aufl., VV 4141, 
Rn. 12; Gerold/Schmidt/Burhoff, RVG, 24. Aufl., VV 4141, Rn. 17; Meyer-Goß-
ner/Schmitt, StPO, 62. Aufl., § 154, Rn. 17 m. w. N.). 

PrAXiStiPP | Im Falle einer Absetzung der Verfahrensgebühr bei einer Ein-
stellung gemäß § 154 Abs. 2 StPO sollten Sie Rechtsmittel gegen die Entschei-
dung einlegen. Ihre Erfolgsaussichten sind bestens!
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Die einstellung nach 
§ 154 Abs. 2 StPo ist 
nicht nur vorläufig

▶▶ StPO
Hinweis auf tod des mandanten löst Verfahrensgebühr aus

| Der Hinweis des Verteidigers auf den Tod seines Mandanten und das 
 damit verbundene Verfahrenshindernis ist eine geeignete Mitwirkungs-
tätigkeit, um die Gebühr nach Nr. 4141 VV RVG zu verdienen (LG Leipzig 
19.6.20, 2 Qs 8/20 jug., Abruf-Nr. 218743). |

Der Pflichtverteidiger informierte das LG vom Tod seines Mandanten, als der 
Vorsitzende gerade die Berufungshauptverhandlung in der Sache vorbereitete. 
Diese Mitteilung des Verteidigers war objektiv geeignet, das Verfahren im Hin-
blick auf eine Verfahrensbeendigung außerhalb der Hauptverhandlung gemäß 
§ 206a Abs. 1 StPO zu fördern (vgl. auch BGH RVG prof. 08, 205). Das reicht als 
Mitwirkung nach Nr. 4141 VV RVG. Es bestehen keine weitergehenden Anforde-
rungen an die Quantität oder Qualität der Mitwirkung, auch nicht im Sinne 
 einer intensiven und zeitaufwendigen anwaltlichen Mitwirkung (OLG Stuttgart 
RVG prof. 10, 119). Für den Anfall der zusätzlichen Verfahrensgebühr ist – in 
diesem Berufungsfall – nicht erforderlich, dass bereits ein Hauptverhand-
lungstermin anberaumt gewesen ist. Diese Voraussetzung ist nur in Verfahren 
notwendig, in denen – wie in Revisionsverfahren – regelmäßig eine Entschei-
dung allein durch Beschluss ergeht. In Berufungsverfahren ist aber die Durch-
führung einer Hauptverhandlung zwingend. Daher kann man die gegenteiligen 
Grundsätze betreffend ein Revisionsverfahren (vgl. LG Potsdam JurBüro 13, 
562) nicht auf den vorliegenden Fall übertragen. 

PrAXiStiPP | Sie als Verteidiger müssen jedenfalls schnell reagieren, wenn 
Sie vom Tod Ihres Mandanten erfahren. Denn die Gebühr entsteht nicht, wenn das 
Verfahren ohne Ihr Zutun eingestellt wird (vgl. auch AG Koblenz AGS 8, 345).
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